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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

mit Schreiben vom 3. Juli 2008 hat der Lande
Government-Strategie der Landesregierung St
gende Erläuterungen geben: 
 
Mit Vorlage des Berichtes des Finanzminister
kommt das Finanzministerium der Aufforderun
fassende E-Government-Strategie vorzulegen. 
 
Im Landtagsbericht „Electronic Government“ vo
die Eckpunkte der E-Government-Strategie vo
Government-Strategie des Landes bedeuten. 
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Diese Neuausrichtung ist zwingend erforderlich, weil in der Tat die E-Government-
Strategie kein Selbstzweck ist, sondern sich strikt an der rechtlich verbindlichen Umset-
zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie bis zum 28.12.2009 ausrichtet. In diesem Zusam-
menhang weise ich ausdrücklich auf Art. 8 der EU-Dienstleistungsrichtlinie und weitere Be-
stimmungen hin. Die mit dem Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts versehene 
elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren wird zwingend vorgeschrieben. 
 
Die Leitlinien und strategischen Handlungsfelder der zentralen E-Government-Strategie 
des Finanzministeriums tragen entscheidend dazu bei, die Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie bis Ende 2009 in Schleswig-Holstein zu ermöglichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Dr. Arne Wulff 

 


